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Anlage 2

17. Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Wasserversorgung der Stadt Hameln (Wasserabgabensatzung)
Aufgrund der §§ 6, 40  Abs. 1 Nr. 4 und 83 Abs. 1  der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.10.2009 (Nds. GVBl. S. 366) und der §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG)  in der Fassung  vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 4 des  Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 191) hat der Rat der Stadt Hameln in seiner Sitzung am 08.12.2010 folgende 17. Satzung zur Änderung der Satzung der  über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Wasserversorgung der Stadt Hameln (Wasserabgabensatzung) vom 19.12.1979 (Amtsblatt des Regierungsbezirks Hannover Nr. 33/1979 vom 28.12.1979), zuletzt geändert durch die 16. Änderungssatzung vom 19.12. 2007 (Amtsblatt des Landkreises Hameln-Pyrmont vom 20.12.2007, S. 4), beschlossen:







Art. 1
a)
§ 1 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

§ 1 

Allgemeines

1.
Die Stadt Hameln betreibt die Wasserversorgung in den Ortschaften Halvestorf und Haverbeck, Klein Berkel und Sünteltal - hier nur die Ortsteile Unsen und Welliehausen - als jeweils öffentliche Einrichtungen nach Maßgabe der Satzung der  Stadt Hameln über den Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlagen und über die Abgabe von Wasser vom 28.06.1982 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 08.12.2010.
b)
In § 5 Abs. 1 a entfällt das Wort  „Tündern“

c)
§ 11 Abs. 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:


„nachdem Wasserverbrauch 1,27 € je m³ Wasser“

d)
§ 11 Abs. 2 wird aufgehoben. 

e) 
Aus § 11 Abs. 3 wird § 11 Abs. 2
f)
Aus § 11 Abs. 4 wird § 11 Abs. 3

g)
§ 15 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:


Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraums endgültig abzurechnenden Gebühren sind monatliche Abschlagszahlungen zum 10. Kalendertag eines jeden Monats zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach dem Wasserverbrauch des Vorjahres festgesetzt. Die Gebühren sind an die in der Zahlungsaufforderung angegebene Stelle zu leisten.
h)
In § 15 wird ein neuer Abs. 4 eingefügt:

(4)
Die GWS Stadtwerke Hameln GmbH ist gem. § 12 Abs. 1 NKAG befugt, die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, die Gebührenberechnung und die Ausfertigung  und Versendung der Gebührenbescheide durchzuführen sowie die zur entrichtenden Wassergebühren entgegenzunehmen. Sie hat der Stadt Hameln auf Verlangen die zur Gebührenfestsetzung oder -erhebung erforderlichen Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Nähere Einzelheiten sind in einem Vertrag zu regeln.
i)
§ 17 wird wir folgt neu gefasst:

§ 17

Die Aufwendungen für die Herstellung der Haus- oder Grundstücksanschlüsse an die öffentliche Wasserversorgungsanlage sind der Stadt in der tatsächlichen Höhe zu erstatten (Kostenerstattungsbeträge).
Art. 2 - Inkrafttreten -
Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.
Hameln, den 08.12.2010
Susanne Lippmann

Oberbürgermeisterin
